
 

 

 

 

 

 

Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Progress-Werk 

Oberkirch AG am 10. Mai 2022, 14.00 Uhr, in den Geschäfts-

räumen der Gesellschaft, Industriestraße 8, 77704 Oberkirch 
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Erläuterungen nach § 121 Absatz 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der 

 Aktionäre gemäß §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 AktG und des  

Fragerechts im Wege der elektronischen Kommunikation 

 

 

Den Aktionären stehen in Bezug auf die  virtuelle Hauptversammlung unter anderem die Rech-

te der Aktionäre nach den §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1 und 127 AktG teils in Verbindung mit 

dem Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und 

Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vom 

27. März 2020 ("COVID-19-Gesetz") zu. 

 

 

Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG 

 

Aktionäre, deren Anteile zusammen mindestens den zwanzigsten Teil des Grundkapitals (das 

entspricht 468.750 EUR) erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesord-

nung gesetzt und bekannt gemacht werden. Das Verlangen ist schriftlich (§ 126 BGB) an den 

Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss bei der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor 

der Hauptversammlung, also bis spätestens zum 9. April 2022, 24:00 Uhr (MESZ) eingehen. 

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Wir 

bitten, ein solches Verlangen schriftlich an 

 

Progress-Werk Oberkirch AG 

Vorstand 

Industriestraße 8 

77704 Oberkirch 

 

oder per E-Mail unter Hinzufügung des Namens des oder der verlangenden Aktionäre mit quali-

fizierter elektronischer Signatur an ir@progress-werk.de zu übersenden.  

 

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des 

Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung 

des Vorstands über den Antrag halten. Bei der Berechnung dieser 90 Tage bestehen nach § 70 

AktG bestimmte Anrechnungsmöglichkeiten, auf die ausdrücklich hingewiesen wird. Bei der 

Fristberechnung sind ferner die Bestimmungen des § 121 Abs. 7 AktG entsprechend anzuwen-

den. Bekanntzumachende Tagesordnungsergänzungsverlangen werden – soweit sie nicht be-

reits mit der Einberufung bekanntgemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens 
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im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei 

denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Informationen in der gesamten Europäi-

schen Union verbreiten. Sie werden außerdem im Internet unter www.progress-werk.de über 

den Link „Investoren & Presse/Hauptversammlung“ bekannt gemacht.  

 

§ 70 AktG lautet: 

 

„§ 70 AktG 

Berechnung der Aktienbesitzzeit 

 

Ist die Ausübung von Rechten aus der Aktie davon abhängig, dass der Aktionär während eines 

bestimmten Zeitraums Inhaber der Aktie gewesen ist, so steht dem Eigentum ein Anspruch auf 

Übereignung gegen ein Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsinstitut oder ein nach § 53 Abs. 1 

Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätiges Unter-

nehmen gleich. Die Eigentumszeit eines Rechtsvorgängers wird dem Aktionär zugerechnet, 

wenn er die Aktie unentgeltlich, von seinem Treuhänder, als Gesamtrechtsnachfolger, bei Aus-

einandersetzung einer Gemeinschaft oder bei einer Bestandsübertragung nach § 13 des Versi-

cherungsaufsichtsgesetzes oder § 14 des Gesetzes über Bausparkassen erworben hat.“ 

 

 

Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 

 

Aktionäre können der Gesellschaft außerdem Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand 

und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Tagesordnungspunkten sowie Wahlvorschläge zur Wahl 

von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern übersenden. Gegenanträge (nebst Be-

gründung) und Wahlvorschläge sind unter Angabe des Namens des Aktionärs an die nachste-

hende Adresse zu richten:  

 

Progress-Werk Oberkirch AG 

Investor Relations 

Industriestraße 8 

77704 Oberkirch 

oder per Telefax: +49 7802 84-356 

oder per E-Mail: ir@progress-werk.de  

 

Ordnungsgemäße Gegenanträge und Wahlvorschläge, die der Gesellschaft mindestens 14 Tage 

vor dem Tag der virtuellen Hauptversammlung, also bis spätestens zum 25. April 2022, 24:00 

Uhr (MESZ), unter der vorstehenden Adresse zugehen, werden einschließlich des Namens des 

Aktionärs und einer etwaigen Begründung sowie eventueller etwaige Stellungnahmen der Ver-

waltung unverzüglich auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.progress-werk.de über 

den Link „Investoren & Presse/Hauptversammlung“ zugänglich gemacht. Anderweitig adres-

sierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht zugänglich gemacht. Ferner kann die 

Gesellschaft auch noch unter bestimmten weiteren, in den §§ 126 bzw. 127 AktG näher gere-
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gelten Voraussetzungen von einer Zugänglichmachung ganz oder teilweise absehen oder Ge-

genanträge bzw. Wahlvorschläge und deren Begründungen zusammenfassen. 

 

Unter bestimmten Umständen muss ein fristgemäß eingegangener Gegenantrag nicht zugäng-

lich gemacht werden. Dies ist nach § 126 Abs. 2 AktG der Fall, 

 

1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde,  

2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptver-

sammlung führen würde,  

3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irreführende An-

gaben oder wenn sie Beleidigungen enthält,  

4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs bereits zu einer 

Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 AktG zugänglich gemacht worden ist,  

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung in den letz-

ten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der Gesellschaft nach 

§ 125 AktG zugänglich gemacht worden ist und in der Hauptversammlung weniger als der 

zwanzigste Teil des vertretenen Grundkapitals für ihn gestimmt hat,  

6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht teilnehmen 

und sich nicht vertreten lassen wird, oder  

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen einen von ihm 

mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen. 

 

Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 

5.000 Zeichen beträgt. 

 

Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung Gegenanträge, so 

kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begründungen zusammenfassen.  

 

Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach § 126 oder § 127 AktG zugänglich zu 

machen sind, gelten gemäß § 1 Abs. 2 Satz 3 COVID-19-Gesetz als in der Versammlung ge-

stellt, wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ord-

nungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist. Dies gilt entsprechend für 

Anträge zu Tagesordnungspunkten, die aufgrund eines Ergänzungsantrags von Aktionären ge-

mäß § 122 Abs. 2 AktG durch gesonderte Bekanntmachung nachträglich auf die Tagesordnung 

gesetzt werden. 
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Fragerecht der Aktionäre gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 COVID-19-Gesetz; 

Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 AktG 

 

Gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 COVID-19-Gesetz ist Aktionären ein Fragerecht im 

Wege der elektronischen Kommunikation einzuräumen. Zur Gewährung dieses Fragerechts hat 

der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft entschieden, dass Aktionäre, 

die sich ordnungsgemäß angemeldet und ihren Anteilsbesitz ordnungsgemäß nachgewiesen 

haben, bzw. ihre Bevollmächtigten, Fragen wie folgt einreichen können: 

 

Aus organisatorischen Gründen sind Fragen spätestens bis zum 9. Mai 2022, 24:00 Uhr 

(MESZ) über die dafür vorgesehene Eingabemaske im Online-Service der Gesellschaft unter 

www.progress-werk.de über den Link „Investoren & Presse/Hauptversammlung“ einzureichen. 

Auf anderem Wege oder später eingereichte Fragen bleiben für Zwecke des vorstehend einge-

räumten Fragerechts unberücksichtigt. Nach dem genannten Zeitpunkt und insbesondere wäh-

rend der virtuellen Hauptversammlung können keine Fragen gestellt werden. 

 

Ein Auskunftsrecht ist mit dem vorstehend eingeräumten Fragerecht abweichend von § 131 

Abs. 1 AktG nicht verbunden. Der Vorstand wird gemäß § 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz nach 

pflichtgemäßem, freiem Ermessen entscheiden, wie er die eingereichten Fragen beantwortet. 

Er kann dabei insbesondere im Interesse eines zeitlich angemessenen Rahmens der virtuellen 

Hauptversammlung Fragen und deren Beantwortung zusammenfassen. Es ist vorgesehen, die 

Fragensteller im Rahmen der Fragenbeantwortung grundsätzlich namentlich zu nennen. 

 

Bitte beachten Sie dazu noch die weitergehenden Informationen zum Datenschutz für Aktionä-

re und Aktionärsvertreter im Zusammenhang mit der Hauptversammlung, die im Internet un-

ter www.progress-werk.de über den Link „Investoren & Presse/Hauptversammlung/“ abrufbar 

sind. 

 

Im Folgenden sind die diesem Aktionärsrecht zugrunde liegenden Regelungen des COVID-19-

Gesetzes auszugsweise dargestellt: 

 

„§ 1 Aktiengesellschaften; Kommanditgesellschaften auf Aktien; Europäische Gesell-

schaften (SE); Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit  

(…) 

 

(2) Der Vorstand kann entscheiden, dass die Versammlung ohne physische Präsenz der Aktio-

näre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird, sofern 

 

1. die Bild- und Tonübertragung der gesamten Versammlung erfolgt, 

2. die Stimmrechtsausübung der Aktionäre über elektronische Kommunikation (Briefwahl oder 

elektronische Teilnahme) sowie Vollmachtserteilung möglich ist,  

3. den Aktionären ein Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation eingeräumt 

wird,  

4. den Aktionären, die ihr Stimmrecht nach Nummer 2 ausgeübt haben, in Abweichung von 

§ 245 Nummer 1 des Aktiengesetzes unter Verzicht auf das Erfordernis des Erscheinens in 



 

 

 

 

Seite 5 von 5 

der Hauptversammlung eine Möglichkeit zum Widerspruch gegen einen Beschluss der 

Hauptversammlung eingeräumt wird. 

 

Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er Fragen beantwortet; 

er kann auch vorgeben, dass Fragen bis spätestens einen Tag vor der Versammlung im Wege 

elektronischer Kommunikation einzureichen sind.  

 

 

Möglichkeit des Widerspruchs gegen Beschlüsse der Hauptversammlung  

gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19-Gesetz 

 

Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und ihren Anteilsbesitz ordnungsgemäß nach-

gewiesen haben, bzw. ihre Bevollmächtigten haben das Recht, vom Beginn der virtuellen 

Hauptversammlung bis zu ihrem Ende Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung 

zur Niederschrift zu erklären (§ 245 Nr. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19-

Gesetz). Entsprechende Erklärungen können über den Online-Service unter www.progress-

werk.de über den Link „Investoren & Presse/Hauptversammlung“ abgegeben werden. Hierzu 

ist im Online-Service die Schaltfläche „Widerspruch zu Beschlüssen der Hauptversammlung“ 

vorgesehen. 

 

 

Progress-Werk Oberkirch AG 

 

Der Vorstand 


